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RS OGH 1987/7/30 7Ob637/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.07.1987

Norm

MRG §2 Abs1 Satz3

Rechtssatz

Bei voraussichtlich kurzer Mietdauer, der Vornahme von Investitionen durch den Mieter und der Zahlung einer Ablöse

ist auch die Vereinbarung eines Eintrittsrechtes für gesetzlich nicht eintrittsberechtigte Personen keine ungewöhnliche

Nebenabrede im Sinne des § 2 Abs 1 Satz 3 MRG.
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